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(54) Transport- und Lagerbehältnis

(57) Transport- und Lagerbehältnis (1), insbeson-
dere aus Pappe oder Karton, mit einem nach oben of-
fenen unteren Teil mit rechteckiger Bodenplatte und vier
auf der Bodenplatte senkrecht stehenden rechteckigen
Seitenwänden (3, 4, 5, 6) insbesondere gleicher Höhe
(H), wobei

a) das Behältnis (1) ein erstes Innenteil (10) zur Ver-
stärkung aufweist,
b) das erste Innenteil (10) eine Grundplatte (11) auf-
weist, die der Größe der Bodenplatte im Inneren
entspricht,
c) die Grundplatte (11) auf der Bodenplatte aufliegt
und die Grundplatte (11) drei insbesondere an Falt-
linien (15, 16,17) klappbare Laschen (12, 13, 14)
aufweist, die senkrecht zur Grundplatte (11) stehen
und an drei Seiten mit Seitenwänden (4, 5, 6) des
Behältnis (1) Doppelwände bilden,
d) ein zweites Innenteil (20) auf der Seite des Be-
hältnis (1) senkrecht einliegt, die nicht von einer La-
sche des ersten Innenteils (10) verstärkt ist, und
e) das zweite Innenteil (20) in der Höhe der Seiten-
wand des Behältnisses (1) eine insbesondere an ei-
ner Faltlinie (26) klappbare, insbesondere rechtek-
kige waagerechte Kopfplatte (22) aufweist, durch
die das Behältnis (1) von oben abgedeckt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Transport- und Lager-
behältnis, insbesondere aus Pappe oder Karton, mit ei-
nem nach oben offenen unteren Teil mit rechteckiger
Bodenplatte und vier auf der Bodenplatte senkrecht ste-
henden rechteckigen Seitenwänden insbesondere glei-
cher Höhe.
[0002] Es ist bekannt, zur Verstärkung von Transport-
und Lagerbehältnissen, insbesondere aus Pappe oder
Karton, Verstärkungen in Form von zusätzlich eingeleg-
ten Teilen in das Behältnis einzubringen. Nachteilig hier-
bei ist es, dass viele einzelne Teile in das Behältnis ein-
zubringen sind, um das Behältnis nach allen Seiten in-
klusive der Boden- und Deckelseite zu verstärken. Ein
weiterer Nachteil besteht darin, dass die einzubringen-
den Teile nur unzureichend untereinander verbindbar
sind, so dass die Stabilität des Behältnisses nur unzu-
reichend erhöht wird.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Transport-
und Lagerbehältnis der eingangs genannten Art so zu
verbessern, dass bei einfacher Konstruktion und Hand-
habung unter Einbringung weniger Teile, die preiswert
herzustellen sind, das Transport- und Lagerbehältnis
nach allen Seiten inklusive der Boden- und Deckelseite
zu verstärken, um die Stabilität des Behältnisses deut-
lich zu erhöhen und dadurch das Verpackungsgut sicher
und geschützt transportieren und lagern zu können.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst,

a) dass das Behältnis ein erstes Innenteil zur Ver-
stärkung aufweist,
b) dass das erste Innenteil eine Grundplatte auf-
weist, die der Größe der Bodenplatte im Inneren
entpricht,
c) dass die Grundplatte auf der Bodenplatte aufliegt
und die Grundplatte drei insbesondere an Faltlinien
klappbare Laschen aufweist, die senkrecht zur
Grundplatte stehen und an drei Seiten mit Seiten-
wänden des Behältnis Doppelwände bilden,
d) dass ein zweites Innenteil auf der Seite des Be-
hältnis senkrecht einliegt, die nicht von einer La-
sche des ersten Innenteils verstärkt ist, und
e) dass das zweite Innenteil in der Höhe der Seiten-
wand des Behältnisses eine insbesondere an einer
Faltlinie klappbare, insbesondere rechteckige waa-
gerechte Kopfplatte aufweist, durch die das Behält-
nis von oben abgedeckt ist.

[0005] Hierdurch wird das Transport- und Lagerbe-
hältnis durch Einbringung weniger Teile nach allen Sei-
ten inklusive der Boden- und Deckelseite verstärkt und
die Stabilität des Behältnisses deutlich erhöht. Das Ver-
packungsgut ist hierdurch sicher und geschützt trans-
portiert und gelagert werden. Die Innenteile sind preis-
wert herzustellen und mit wenigen Handgriffen in das
Transport- und Lagerbehältnis einbringbar. Die Innen-

teile können beispielsweise Pappe oder Karton ausge-
schnitten werden, wobei hierzu lediglich gerade verlau-
fende Schnitte erforderlich sind. Weiterhin bedarf es zur
Montage keinerlei aufwendiger Fertigungsschritte oder
Zusätze, wie beispielsweise Klebstoff oder Klemmteile.
Somit weist das erfindungsgemäße Transport- und La-
gerbehältnis einen einfachen Aufbau, einen geringen
Materialaufwand und ein geringes Gewicht auf und ist
leicht in der Handhabung. Das erfindungsgemäße
Transport- und Lagerbehältnis ist zusammenlegbar und
eignet sich für eine Mehrfachverwendung.
[0006] Bei dem Transport- und Lagerbehältnis kann
es sich insbesondere um einen faltbaren Karton oder
um eine zusammenlegbare Kiste handeln. Die Innentei-
le können beispielsweise aus Pappe oder Karton gefer-
tigt sein. Dadurch ist es möglich, das Transport- und La-
gerbehältnis und die Innenteile zusammenzulegen, so
dass diese nur einen sehr geringen Platzbedarf haben.
Hierdurch können die Kosten einer Zwischenlagerung
und/oder Rückführung des Transport- und Lagerbehält-
nisses sowie der Innenteile deutlich reduziert werden
und somit die Wirtschaftlichkeit erhöhen.
[0007] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen gegeben.
[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
vorgeschlagen, dass die Höhe der Laschen des ersten
Innenteils im aufgestellten Zustand der Höhe der Sei-
tenwände des Behältnis entsprechen.
[0009] Vorzugsweise entspricht die Größe der Kopf-
platte des zweiten Innenteils der Größe der Bodenplat-
te.
[0010] Somit wird eine Rundum-Verstärkung des
Transport- und Lagerbehältnis nach allen Seiten inklu-
sive der Boden- und Deckelseite dadurch geschaffen,
dass Boden- und Deckelseite sowie alle Seiten doppelte
Wände aufweisen. Die Innenteile sind in ihrer Dimen-
sionierung an das Transport- und Lagerbehältnis ange-
passt, so dass die Innenteile in der Weise in dem Trans-
port- und Lagerbehältnis einliegen, dass diese nicht in
dem Transport- und Lagerbehältnis verrutschen kön-
nen.
[0011] Die am zweiten Innenteil klappbar angebrach-
te Kopfplatte kann an den Kanten drei insbesondere an
Faltlinien klappbare Laschen aufweisen, die zwischen
den Seitenwänden des Behältnis und den Laschen des
ersten Innenteils einsteckbar sind. Hierdurch wird eine
weiter erhöhte Stabilität des Transport- und Lagerbe-
hältnis erzielt, insbesondere bei Verkantung des Trans-
port- und Lagerbehältnisses.
[0012] Um das Zusammenstecken der Innenteile in
dem Behältnis zu erleichtern, können die Ecken der La-
schen des ersten und/oder des zweiten Innenteils ab-
geschrägt oder abgerundet sein.
[0013] Das Behältnis ist an der Oberseite durch ein
Deckelteil verschließbar, das mit seinem Rand die obe-
ren Ränder der Seitenwände übergreift.
[0014] Vorzugsweise ist das Behältnis so dimensio-
niert, dass die Bodenplatte die Dimension 1200 mm mal
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800 mm aufweist und das Behältnis somit der Größe
einer Standardpalette entspricht. Alternativ kann die Bo-
denplatte die Dimension 600 mm mal 800 mm aufwei-
sen, so dass zwei Behältnisse nebeneinander auf einer
Standardpalette Platz finden. Dies ist nicht einschrän-
kend, da jede beliebige Größe der Bodenplatte des Be-
hältnisses sowie der Höhe realisierbar ist.
[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
der Boden des Transport- und Lagerbehältnisses von
dem Boden einer Palette gebildet sein.
[0016] Alternativ kann der Boden des Transport- und
Lagerbehältnisses auf einer Palette liegen, insbesonde-
re befestigt auf einer Palette befestigt sein.
[0017] Das erste Innenteil und/oder das zweite Innen-
teil können aus demselben Material bestehen wie das
Behältnis.
[0018] Insbesondere können das Behältnis, das Dek-
kelteil und/oder das erste Innenteil und/oder das zweite
Innenteil aus ein- oder mehrwelliger Wellpappe mit ein-
oder beidseitigem Deckpapier bestehen. Alternativ
kann das Behältnis und/oder das Deckelteil aus Holz
oder einem anderen Werkstoff bestehen.
[0019] In einer weiteren Ausfühgrungsform können
das erste Innenteil und/oder das zweite Innenteil bereits
in dem Behältnis, insbesondere in einem zusammen-
faltbaren Karton, vorhanden sein. Alternativ hierzu kann
das erste Innenteil in dem Behältnis vorhanden und das
zweite Innenteil im Deckelteil vorhanden sein.
[0020] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung. ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden nä-
her beschrieben.
[0021] Es zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines faltbaren
Transport- und Lagerbehältnisses im teilweise
gefalteten Zustand

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des faltbaren
Transport- und Lagerbehältnisses nach Fig. 1
im vollständig entfalteten Zustand

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht des faltbaren
Transport- und Lagerbehältnisses mit einem
teilweise eingesetzten ersten Innenteil

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des faltbaren
Transport- und Lagerbehältnisses mit einem
teilweise eingesetzten ersten Innenteil und ei-
nem teilweise eingesetzten zweiten Innenteil

Fig. 5 eine Draufsicht auf das erste Innenteil im nicht
gefalteten Zustand

Fig. 6 eine Draufsicht auf das zweite Innenteil im
nicht gefalteten Zustand

Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines falt-
baren Transport- und Lagerbehältnisses 1 im teil-

weise gefalteten Zustand auf einer Palette 2. Bei
der Palette 2 handelt es sich um eine Standardpa-
lette mit den Abmaßen 1200 mm mal 800 mm. Die
Größe des Transport- und Lagerbehältnisses 1 ist
auf die Größe der Palette 2 angepasst.

Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des faltba-
ren Transport- und Lagerbehältnisses 1 nach Fig.
1 im vollständig entfalteten Zustand, bestehend aus
einer in dieser darstellung nicht sichtbaren rechtek-
kigen Bodenplatte und vier auf der Bodenplatte
senkrecht stehenden rechteckigen Seitenwänden
3, 4, 5, 6 gleicher Höhe H. Durch die gepunkteten
Linien angedeutet sind die Faltlinien des faltbaren
Transport- und Lagerbehältnisses 1.

[0022] In einer nicht dargestellten Alternative kann es
sich bei dem Transport- und Lagerbehältnis auch um ein
Behältnis mit feststehenden Seitenwänden handeln.
[0023] Das Transport- und Lagerbehältnis 1 weist ein
erstes Innenteil 10 auf, welches wie in Fig. 3 dargestellt
in das Behältnis eingesetzt wird. Das erste Innenteil 10
weist eine Grundplatte 11 auf, die der Größe der Boden-
platte des Behältnisses 1 im Inneren entspricht, wobei
die Grundplatte 11 auf der Bodenplatte aufliegt. Die
Grundplatte 11 weist drei klappbare Laschen 12, 13, 14
auf, die senkrecht zur Grundplatte 11 stehen und an drei
Seiten mit den Seitenwänden 4, 5, 6 des Behältnis 1
Doppelwände bilden. Das erste Innenteil 10 verfügt
über Faltlinien 15, 16, 17, an denen die Laschen 12, 13,
14 klappbar sind und die somit als Scharniere wirken.
[0024] Des weiteren verfügt das Transport- und La-
gerbehältnis 1 über ein zweites Innenteil 20, welches
wie in Fig. 4 dargestellt in das Behältnis eingesetzt wird.
Das zweite Innenteil 20 wird gebildet aus einem Seiten-
teil 21, welches auf der Seite 3 des Behältnis 1 senk-
recht einliegt, die nicht von einer Lasche 12, 13, 14 des
ersten Innenteils 10 verstärkt ist, und aus einer rechtek-
kigen Kopfplatte 22, welche an der Faltlinie 26 klappbar
ist und die das Behältnis 1 von oben abdeckt.
[0025] Die Größe der Kopfplatte 22 entspricht der
Größe der Bodenplatte des Transport- und Lagerbehält-
nis 1.
[0026] Die Kopfplatte 22 verfügt über drei an Faltlinien
klappbare Stecklaschen 23, 24, 25, die von oben zwi-
schen den Seitenwänden 4, 5, 6 des Behältnis 1 und
den Laschen 12, 13, 14 des ersten Innenteils 10 ein-
steckbar sind und somit die Stabilität des Behältnis 1
erhöhen. Um das einstecken der Stecklaschen 23, 24,
25 des zweiten Innenteils in den Zwischenraum zwi-
schen den Laschen 12, 13, 14 des ersten Innenteils und
den Seitenwänden 4, 5, 6 des Behältnis 1 zu erleichtern,
sind die Ecken der Stecklaschen 23, 24, 25 abge-
schrägt. In einer nicht dargestellten Alternative sind die
Ecken der Stecklaschen 23, 24, 25 abgerundet.
[0027] Das Behältnis 1 mit erstem Innenteil 10 und
zweiten Innenteil 20 kann zusätzlich durch ein nicht dar-
gestelltes Deckelteil verschlossen sein, wobei das Dek-
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kelteil in einer bevorzugten Ausführungsform einen
Rand aufweist, der die oberen Ränder der Seitenwände
3, 4, 5, 6 übergreift. Somit weisen Boden- und Deckel-
seite sowie alle Seiten 3, 4, 5, 6 doppelte Wände auf.
Die Innenteile 10, 20 sind in ihrer Dimensionierung an
das Transport- und Lagerbehältnis 1 angepasst, so
dass die Innenteile 10, 20 passgenau in dem Transport-
und Lagerbehältnis 1 einliegen und diese nicht in dem
Transport- und Lagerbehältnis 1 verrutschen können.
[0028] Vorzugsweise bestehen das Transport- und
Lagerbehältnis 1 und/oder das erste Innenteil 10 und/
oder das zweite Innenteil 20 aus ein- oder mehrwelliger
Wellpappe mit ein oder beidseitigem Deckpapier. In ei-
ner bevorzugten-Ausführungsform sind das Transport-
und Lagerbehältnis 1 und das erste Innenteil 10 und/
oder das zweite Innenteil 20 aus demselben Material
gefertigt.
[0029] Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf das erste In-
nenteil 10 im nicht gefalteten Zustand. Das erste Innen-
teil 10 wird gebildet aus der Grundplatte 11 und aus drei
an den Faltlinien 15, 16, 17 klappbare Laschen 12, 13,
14. Die Laschen 12, 13, 14 weisen die Höhe H' auf, die
so gewählt ist, dass die Laschen 12, 13, 14 mit den Sei-
tenwänden 4, 5, 6 des Transport- und Lagerbehältnis 1
auf der selben Höhe abschließen, d.h. dass die Höhe
H' der Laschen 12, 13, 14 um die Dicke der Grundplatte
11 gegenüber der Höhe H der Seitenwände 4, 5, 6 ver-
ringert ist.
[0030] Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf das zweite In-
nenteil 20 im nicht gefalteten Zustand. Das zweite In-
nenteil 20 wird gebildet aus dem Seitenteil 21, welches
ebenfalls die Höhe H' aufweist, sowie aus der rechtek-
kigen Kopfplatte 22, welche an der Faltlinie 26 klappbar
ist. An der Kopfplatte 22 sind drei an Faltlinien klappbare
Stecklaschen 23, 24, 25 vorgesehen, deren Ecken ab-
geschrägt sind, um das Einstecken zu erleichtern.
[0031] Das Transport- und Lagerbehältnis 1 liegt mit
seiner Bodenplatte auf einer Palette 2 auf. Dabei kann
die Bodenplatte auf der Palette 2 befestigt sein. In einer
nicht dargestellten Alternative kann das Behältnis 1 mit-
tels Spannbändern auf der Palette 2 gesichert sein.

Bezugszeichenliste

[0032]

1 Transport- und Lagerbehältnis
2 Palette
3 Seitenwand
4 Seitenwand
5 Seitenwand
6 Seitenwand
10 Erstes Innenteil
11 Grundplatte
12 Lasche
13 Lasche
14 Lasche
15 Faltlinie

16 Faltlinie
17 Faltlinie
20 Zweites Innenteil
21 Seitenteil
22 Kopfplatte
23 Stecklasche
24 Stecklasche
25 Stecklasche
26 Faltlinie

Patentansprüche

1. Transport- und Lagerbehältnis (1), insbesondere
aus Pappe oder Karton, mit einem nach oben offe-
nen unteren Teil mit rechteckiger Bodenplatte und
vier auf der Bodenplatte senkrecht stehenden
rechteckigen Seitenwänden (3, 4, 5, 6) insbeson-
dere gleicher Höhe (H), dadurch gekennzeichnet,

a) dass das Behältnis (1) ein erstes Innenteil
(10) zur Verstärkung aufweist,
b) dass das erste Innenteil (10) eine Grundplat-
te (11) aufweist, die der Größe der Bodenplatte
im Inneren entpricht,
c) dass die Grundplatte (11) auf der Bodenplat-
te aufliegt und die Grundplatte (11) drei insbe-
sondere an Faltlinien (15, 16,17) klappbare La-
schen (12, 13, 14) aufweist, die senkrecht zur
Grundplatte (11) stehen und an drei Seiten mit
Seitenwänden (4, 5, 6) des Behältnis (1) Dop-
pelwände bilden,
d) dass ein zweites Innenteil (20) auf der Seite
des Behältnis (1) senkrecht einliegt, die nicht
von einer Lasche des ersten Innenteils (10) ver-
stärkt ist, und
e) dass das zweite Innenteil (20) in der Höhe
der Seitenwand des Behältnisses (1) eine ins-
besondere an einer Faltlinie (26) klappbare,
insbesondere rechteckige waagerechte Kopf-
platte (22) aufweist, durch die das Behältnis (1)
von oben abgedeckt ist.

2. Behältnis nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Höhe der Laschen (H') des er-
sten Innenteils (10) im aufgestellten Zustand der
Höhe (H) der Seitenwände (3, 4, 5, 6) des Behältnis
(1) entspricht.

3. Behältnis nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Größe der Kopfplatte (22)
des zweiten Innenteils (20) der Größe der Boden-
platte entspricht.

4. Behältnis nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die am zweiten In-
nenteil (20) klappbar angebrachte Kopfplatte (22)
an den Kanten drei insbesondere an Faltlinien
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klappbare Stecklaschen (23, 24, 25) aufweist, die
zwischen den Seitenwänden (4, 5, 6) des Behältnis
(1) und den Laschen (12, 13, 14) des ersten Innen-
teils (10) einsteckbar sind.

5. Behältnis nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ecken der La-
schen (12, 13, 14) des ersten Innenteils (10) und/
oder die Ecken der Stecklaschen (23, 24, 25) des
zweiten Innenteils (20) abgeschrägt oder abgerun-
det sind.

6. Behältnis nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Behältnis (1)
durch ein Deckelteil verschließbar ist, das mit sei-
nem Rand die oberen Ränder der Seitenwände (3,
4, 5, 6) übergreift.

7. Behältnis nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Behältnis (1)
und/oder das erste Innenteil (10) und/oder das
zweite Innenteil (20) aus ein- oder mehrwelliger
Wellpappe mit ein- oder beidseitigem Deckpapier
besteht.

8. Behältnis nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bodenplatte
die Dimension 1200 mm mal 800 mm aufweist.

9. Behältnis nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Boden von
dem Boden einer Palette gebildet ist.

10. Behältnis nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Boden auf einer
Palette (2) liegt, insbesondere befestigt ist.

11. Behältnis nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Innen-
teil (10) aus demselben Material besteht wie das
Behältnis (1).

12. Behältnis nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Innen-
teil (20) aus demselben Material besteht wie das
Behältnis (1).

13. Behältnis nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Innen-
teil (10) und/oder das zweite Innenteil (20) in dem
insbesondere faltbaren Behältnis (1) vorhanden
sind, insbesondere an dem Behältnis (1) befestigt
sind.
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